Vermerke für Gemeindekasse

Konto-Nr.:

erfaßt:









(Eingangsvermerk)
 (Name und Adresse)

An die

Gemeinde St.Gilgen

Mozartplatz 1

A-5340  St.Gilgen

ABFALLABFUHR - ANMELDUNGSBOGEN    gültig ab:

für die Liegenschaft St. Gilgen, ...................................................................................................

Liter-Berechnung

H x 90   =     ............

x 10/20 =     .............

x 10       =    .............

x  .....     =    .............

   (   
Wohnungsnutzung 
Haushalte 
:  ...........  Personenzahl
:  ..........   

   (   
Fremdenbetten
Bettenzahl
:  ...........  Campingstellplätze
:  ..........

   (
Gaststättenbetrieb
Sitzplätze
:  ...........


   (
sonstige Betriebsart


:  ........................................................

	Tarif
	ABFALLBEHÄLTER/ABFUHRFOLGE
	Behälteranzahl



	
	  
	Jahresabfuhr
	Saisonabfuhr

	
	  60     Liter        (    14-tägig     (Sack)
	
	

	
	  90     Liter        (    14-tägig
	
	

	
	  110   Liter        (    14-tägig
	
	

	
	  120   Liter        (    14-tägig
	
	

	
	  240   Liter        (    14-tägig         (   wöchentlich
	
	

	
	  700   Liter        (    14-tägig         (   wöchentlich
	
	

	
	  1100 Liter        (    14-tägig         (   wöchentlich
	
	

	
	  BIOTONNENABFUHR                (   JA       (  NEIN
	
	


Beachten Sie bitte umseitige Erläuterungen!

St.Gilgen, am  .......................................                 ...........................................................................









    (Unterschrift des Teilnehmers)   

(  - Zutreffendes ankreuzen

Verpflichtungserklärung
Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns), alle auf der o.a. Liegenschaft (im o.a. Haushalt) anfallenden und zum Bioabfall gehörigen festen, organischen Abfälle, wie

-
ungekochte und gekochte pflanzliche Abfälle, Zitrusfrüchte und -schalen, Milchprodukte, Brot und andere Backwaren, Fisch, Fleisch, Wurst, Knochen, Kaffeesud, Tee, Eierschalen und andere Speisereste,

-
mit Lebensmitteln verschmutztes Zeitungspapier, Papiersackerl, Tissuepapiere, Servietten, Wischtücher aus Papier, Haare, Kleinstreu,

-
Gras, Mähgut, Baum- und Strauchschnitt unter 1 cm Aststärke, Laub, Fallobst, Gemüse, Schnittblumen, Kränze 
sowie 
andere Grün- und Gartenabfälle
auf der mir (uns) gehörigen Liegenschaft ganzjährig zu kompostieren.
Sollten von mir(uns) nicht alle biogenen Abfälle sachgerecht und für die Anrainerschaft ohne Beeinträchtigung kompostiert werden, so nehme(n) ich(wir) schon jetzt zur Kenntnis, daß die Gemeinde diese Erklärung für nichtig betrachten kann und auf der Liegenschaft eine Biotonne zur Aufstellung gebracht wird.

Erklärung des Teilnehmers im Falle der Nichtinanspruchnahme der BIOTONNENABUHR:

Auszug aus der Abfallordnung der Gemeinde St.Gilgen:

§ 1
Einrichtung der Abfallabfuhr
(1)  Die Gemeinde richtet nach Maßgabe des Salzburger Abfallgesetzes 1991 eine öffentliche Abfuhr für Hausabfälle und sperrige Hausabfälle ein. Die Abfuhr umfaßt das gesamte Gemeindegebiet.

(2)  Zur getrennten Sammlung von Problemstoffen wird zweimal jährlich eine mobile Problemstoffsammlung durchgeführt.

(3)  Ab dem Zeitpunkt, da durch die Gemeinde St. Gilgen im Recyclinghof eine ständige Problemstoffsammelstelle eingerichtet wird, tritt der § 1 (2) außer Kraft. Dieser wird aber wieder mit Zeitpunkt der Auflösung der ständigen Problemstoffsammelstelle wirksam.

(4)  Die Abfuhr der Hausabfälle sowie der sperrigen Hausabfälle erfolgt durch ein gewerbliches Unternehmen, und zwar durch die Firma Karl Schimpelsberger, Transportunternehmen, Pöllach 76, 5340 St.Gilgen.

(5)  Teilnehmer im Sinne dieser Abfuhrordnung sind sowohl die Liegenschaftseigentümer als auch die sonstigen Benützungsberechtigten an der Liegenschaft, wie z. B. Mieter, Pächter oder Bauberechtigte.

(6)  Die Teilnehmer haben sich zur Abfuhr der Hausabfälle und sperrigen Hausabfälle sowie zur Sammlung der Problemstoffe ausschließlich der von der Gemeinde dafür zur Verfügung gestellten Einrichtungen zu bedienen.

(7)  Ausgenommen von der Verpflichtung gemäß Abs. 5 sind biogene Abfälle, wenn sie auf der Liegenschaft kompostiert werden, auf der sie angefallen sind, oder wenn eine aufrechte Befreiung von der Müllabfuhr vorliegt.

§ 2
Einteilung der Abfälle
(1)  Hausabfälle, das sind die üblicherweise in Haushalten anfallenden nicht flüssigen Abfälle wie Aschen, Küchenabfälle, Speisereste, Verpackungsabfälle, Papier (sofern nicht für Altstoffsammlung geeignet), Garten und Blumenabfälle sowie die im Rahmen von Anstalten, Betrieben und sonstigen Arbeitsstätten anfallenden Abfälle ähnlicher Art und Mengen.

(2)  Sperrige Hausabfälle sind jene Hausabfälle (Abs. 1), die wegen ihrer Sperrigkeit nicht in den hiefür vorgesehenen Abfallbehältern gesammelt werden können.

(3)  Problemstoffe sind gefährliche Abfälle, die in privaten Haushalten oder bei Einrichtungen mit einem nach Menge und Zusammensetzung mit privaten Haushalten vergleichbaren Abfallaufkommen üblicherweise anfallen, wie z. B. Altmedikamente, Farben, Lacke, Leuchtstoffröhren, Pflanzenschutzmittel, Quecksilberthermometer, Batterien.

(4)  Sonstige Abfälle (Sonderabfälle), das sind die insbesondere in Gewerbe- oder Industriebetrieben anfallenden festen oder flüssigen ungefährlichen Abfälle wie z. B. produktionsspezifische Abfälle, unsortierter Bauschutt, Fäkalien, Klärschlamm, Fahrzeugwracks, Altreifen, Straßenkehricht und dgl., soweit sie nicht Hausabfälle oder sperrige Hausabfälle sind.

Für die Abfuhr von Sonderabfällen haben die Haushalte und Betriebe selbst zu sorgen. Soweit zur Abgabe von Sonderabfällen Sammeleinrichtungen am Recyclinghof zur Verfügung stehen, können Sonderabfälle, die in Haushalten angefallen sind, dort abgegeben werden.

(5)  Altstoffe, das sind alle jene Abfälle, die, wenn sie getrennt von den Hausabfällen, sperrigen Hausabfällen oder Sonderabfällen abgeführt oder zusammen bereitgestellt oder nachträglich aus diesen ausgesondert werden, einer Verwendung oder Verwertung zugeführt werden können, wie z. B. Altpapier, Altglas, Alttextilien, Metalle, Altreifen, biogene Abfälle.

§ 3
Abfallbehälter und deren Beschaffung
(1)  Die Teilnehmer sind verpflichtet, nur die von der Gemeinde vorgeschriebenen einheitlichen Gefäße für die Einsammlung der Hausabfälle zu verwenden. Folgende genormte Behältertypen kommen im Abfuhrbereich der Gemeinde zur Anwendung:

a)    60 l Abfallsack     b)    80 l Behälter (nur bei entsprechender fix eingebauter Müllbox)     c)    90 l Behälter, Ringtonne     

d)   110 l Behälter, Tonne     e)   120 l Behälter, Tonne     f)   240 l Behälter, Tonne     g)   770 l Behälter, Container     

h)   800 l Behälter, Container     i)  1100 l Behälter, Container.

Bereits vorhandene Behälter können, soweit sie den bisher geltenden Vorschriften entsprochen haben, weiter verwendet werden.

(2)  Reicht die am durchschnittlichen Bedarf der Teilnehmer ermittelte Gefäßgröße in Ausnahmefällen zur Aufnahme der Hausabfälle nicht aus, haben sich die Teilnehmer für die Abfuhr zusätzlich der bei der Gemeinde zum Kauf erhältlichen Abfallsäcke zu bedienen. Dies ist auch möglich, wenn Gefäße zur Instandsetzung vorübergehend nicht zur Verfügung stehen oder für bestimmte Liegenschaften dies auf Grund dieser Abfuhrordnung vorgesehen wird.

(3)  Die im Abs. 1 genannten Abfallbehälter können über das Entsorgungsunternehmen oder beim Fachhandel bezogen werden. Der 60 Liter Abfallsack ist beim Gemeindeamt St. Gilgen erhältlich.

(4)  Auf den Abfallbehältern sind die durch die Gemeinde St. Gilgen bereitgestellten Entsorgungshinweise oder die Kennzeichnung der Abfuhrhäufigkeit durch die Teilnehmer anzubringen.

(5)  Die Teilnehmer sind verpflichtet, die Gefäße auf eigene Kosten in einwandfreiem Betriebszustand zu halten. 

